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Emotion est profonde, les assistants ont le coeur scire: une mere vient
d'etreindre son fils. Toute sa doUleur accumulee fond en larmes de

joie.
Le train est maintenant vide. Tous les homines aux capotes fripees

dont les plis, semble-t-il, disent la misöre, sont partis vers des hopi-
taux. Demain commencera le röle des centres d'hospitalisation de la

Croix-Rouge francaise.
L'accueil, le debarquement des homines, tout cela s'est passe

presque sans bruit, avec precision et rapidite. Ghacun a fait ce qu'il
avait ä faire avec exactitude, sans cris ni bousculade, et il convient de

souligner l'aide efficace apportee par la Croix-Rouge au Service de

sante militaire, suivant la phis sure tradition de son illustre origine.
La France vient, trfes simplement, cet apres-midi-lä, de retrouver

avec une joie grave quelques-uns de ses fils malheureux. Elle va
s'efforcer, de tout son cceur, et grace ä son armement sanitaire et charitable,

d'effacer en eux les traces de leurs maux.

FÜR DIE FHD POUR LE

Die Schwesternschule des Rumänischen
Roten Kreuzes

Das Rumänische Rote Kreuz hat in Sinaia zu Anfang dieses
Jahres eine Schule für Berufskrankensch western geschaffen, die vom
Gesundheitsministeriuim anerkannt worden ist. Sämtliche Zöglinge
der Anstalt sind Stipendienempfängerinnen; sie bewohnen das
Institut und werden dort auch verpflegt und gekleidet. Die Ausbildungsdauer

beträgt zwei Jahre. Das Zulassungsalter liegt zwischen 18 und
25 Jahren. Als Vorbildung werden vier Klassen einer höheren
Lehranstalt, bzw. einer Handels- oder Haushaltungsschule verlangt.

Die Organisation der Hilfsschivestern
in Finnland

Der Mangel an geschultem Pflegepersonal während des ersten
russischen Winterfeldzuges veranlasste das Finnische Rote Kreuz, die
Heranbildung geeigneter Hilfskräfte zur Unterstützung der
berufsmässigen Krankenschwestern ins Auge zu fassen. Daraufhin wurde
am 25. Juni 1941 das Hilfsschwesternkorps des Finnischen Roten
Kreuzes gegründet. Es besteht ausschliesslich aus freiwilligen
Helferinnen und umfasst Frauen und Mädchen aller Volkskreise. Zunächst
wurden Schulungslehrgänge in Helsinki veranstaltet, jedoch erwies
es sich bald als notwendig, auch in den Bezirksstellen des Finnischen
Roten Kreuzes Hilfssohwesternkurse zu veranstalten und entsprechende

Lehrpläne auszuarbeiten. Zurzeit umfasst das Korps 1600
Hilfsschwestern, von denen 700 in den verschiedenen Lazaretten
verwendet werden. Der Unterricht ist sowohl theoretisch als auch praktisch.

Die theoretischen Lehrfächer sind Anatomie, Krankheitslehre
und Vorbeugungsmassnahmen. Nach einer kurzen theoretischen
Einführung in die Krankenpflege folgt ein zweimonatiges Praktikum
in einer Pflegeanstalt.

Die Hilfsschwestern werden hauptsächlich zur Wartung der
Patienten herangezogen. Sie machen die Betten, messen Temperatur,
wechseln Verbände, füllen Eisbeutel, füttern die Kranken und dergleichen

mehr. Auch werden die Hilfsschwestern bisweilen in den
Sekretariaten der Kriegslazarette als Bureauschwestern beschäftigt. Andere
wieder arbeiten in den Krankenpflege-Einrichtungen Ostkarcliens.

Aber auch in der volksgesundheitlichen Arbeil harren der
Hilfsschwestern grosse Aufgaben, und man verspricht sich die besten
Ergebnisse von ihrem Einsatz auf diesem wichtigen Arbeitsgebiet.

ui. HOdi-uiidmer DäPau

Herzte- und spitaiiiedarf
Krankenpfiegeartikel
Verbandmaterialien

Telephon 2 36 56

und 2 10 07

Ausrüstung von Krankenmobilien-Magazinen
Belieferung von Samaritervereinen, Luftschuttstellen und Ortswehren

Grosse Nachfrage nach Rotkreuzschwestern
in Norwegen

Das Norwegische Rote Kreuz verfügt zurzeit über etwa 930 Schwestern.

Von Januar bis August des Jahres hatte das Schwesternkorps
einen Zuwachs von 100 neuen Schwestern zu verzeichnen bei einem
Abgang von 37 Mitgliedern. Die Nachfrage ist enorm, und die Pflegeschule,

in der die Schwestern ausser der allgemeinen pflegerischen
Schulung auch Ausbildungsmöglichkeit als Röntgenassistentinnen,
Laboratoriumspraktikantinnen- und Operationsschwestern sowie als
Hebammen finden, ist überfüllt. Die Altersgrenze für den Schwesterndienst,

die früher mit 55 Jahren erreicht wurde, ist auf 60 Jahre
heraufgesetzt worden.

Belle conduite des Conductrices de la Croix-
Rouge frangaise

Le chef de la defense passive d'une ville de France bombardee
cite, au cours d'un rapport, les jeunes ambulancieres de la Croix-Rouge
francaise qui, ecrit-il, isolees au depot par suite de la rupture d'une
ligne telephonique, prirent l'initiative de se rendre avec leurs voilures
dans les secteurs sinislres, ce qui permit d'evacuer les blesses sur
I'hopital sans aucune perte de temps. Les ambulancieres, ajoute le

directeur de la D. P., firent preuve d'une endurance remarquable et

resterent sur la breche jusqu'ä la fin des operations de sauvetage.

Nachrichten der kantoncden FHD-Verhände
Communications des Sections SCF

Geländeübung des FHD-Verbandes Glarus,
7. Februar 1943

Wir vom FHD Glarus sind in unseren Bergen auch den Lawinen
nahe und so war das Ziel der Geländeübung bzw. Skitour vom letzten
Sonntag das Ortstockhaus ob Braunwald, wo die Gruppe Glärnisch
eine Station für Lawinendienst eingerichtet hat. Wir sollten über
deren Aufgaben und Tätigkeit orientiert werden. Nach der Sammlung

beim Bahnhof Braunwald machten wir uns in drei Gruppen in
Marschdisziplin und unter Führung je eines Unteroffiziers auf den

Weg. Um Zeit für die vorgesehene Instruktion zu gewinnen, wurde
programmwidrig bis zur Braunwaldalp der «Funi» benützt. Es hat
sich gelohnt, denn was uns nach dein Aufstieg durch die wundervolle

Berglandschaft vor und nach der uns aufgetischten Gemüsesuppe

(aus frischem Gemüse notabene, in 1780 m Höhe!) punklo
Lawinendienst erklärt und demonstriert wurde, war sehr interessant
und wertvoll. Wir erfuhren, was sogenannte Ramm-Schichtprofile
sind und wissen nun, wie wichtig es für die Gebirgslruppen ist, die
Voraussetzungen für die unheilvollen Lawinen wissenschaftlich zu
ergründen und bekannt geben zu können. (Im letzten Weltkrieg sollen
z.B. in den österreichisch-italienischen Alpen mehr Truppen durch
Lawinen als durch kriegerische Handlungen ums Leben gekommen
sein!)

Zu unserer Freude wurde dann speziell für uns auch eine
Lawinen-Suchaktion demonstriert. Ein mit seinem Mann heraufbeorderter

Lawinenhund musste einen im zurzeit ungefährlichen
Lawinenhang vergrabenen Soldaten aufspüren. Der vorbildlich
disziplinierte Hund löste seine Aufgabe sehr gut. Dann kamen wir an die
Reihe. Auf Kommando durften wir (wie gut, wenn man darf und
nicht muss!) mit sogenannten Sondierstangen einen abgesteckten Teil
des Lawinenfeldes absuchen. Aufstellung in einem Glied, Grätschstellung,

Kommando seitens des instruierenden Wachtmeisters: Links
— Mitte — Rechts — ein Schritt vorwärts! — und von neuem
Einstecken der Sonde von links nach rechts. Wir bekamen eine leise

Ahnung davon, was es für eine Suchmannschaft heisst, in eiskalter
Nacht jeden Viertelsquadratmeter des Lawinenkegels mit diesen

Sondierstangen abzusuchen. Nur ganz systematisches Vorgehen unter
Kommando kann zum Erfolg führen. Unser Erfolg liess auf sich

warten: erst zuletzt wurde der eingegrabene Rucksack aufgespürt.
Zum Abschluss erlebten wir noch eine Sprengung. Eine Konservenbüchse

mit Sprengladung wurde in den Hang geschleudert, und der

Schnee tat uns den Gefallen, ein gut sichtbar abgerissenes Schneebrett
kleineren Ausmasses über uns entstehen zu lassen.

Nun aber rasch zum Ortstockhaus hinunter und zur Abfahrt ms

Tal sich bereit machen. Trotz Verspätung und trotz Schneien und

schlechter Sicht landeten wir wohlbehalten und programmässig um
16.00 Uhr in Braunwald. Bei der Entlassung dankte unsere Präsi-
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dentin den wiederum in Gruppen uns führenden drei Schneesoldaten
für ihre lehrreichen Instruktionen und ihre Bemühungen, uns diesen
Tag so interessant wie nur möglich zu gestalten.

R + R Tschudi Valerie.

Generalversammlung
des Soloth. FHD-Verbandes, Sektion Solothurn
mit anschliessendem Vortrag von Oberstlt. Max Obrecht über:
Wie Frau in den Militärgerichtsfällen». <F„r,se,zUn, a„j sm»„)

Die Gerüchtemaeherei: Oftmals sind es Frauen, die dieses Deliktes
wegen vor Militärgericht stehen. Was in dieser Sache alles gesündigt
werden kann, braucht wohl nicht einzeln ausgeführt zu werden. Wenn
eine Frau z. B. unter Dienstkameraden ihres Mannes, unter andern
Wehrmannsfrauen usw. Gerüchte verbreitet, welche die Zufriedenheit
und den Verteidigungswillen der Soldaten untergraben, so ist eine
militärische Bestrafung der schuldigen Frau geradezu erforderlich.

Durch Diebstahl an Truppenvorräten macht man sich selbstverständlich

auch strafbar. Da war z. B. die Abwartsfrau eines
Schulhauses, in dessen Keller eine Einheit ihre Vorräte aufbewahrte. Nachdem

diese Truppen wieder fort waren, fiel es den Nachbarinnen auf,
wie oft bei «Abwarts» Teigwaren auf den Tisch gebracht wurden.
Schliesslich kam man darauf, dass die Frau beträchtliche Mengen
Teigwaren aus dem Keller, zu dem sie ja von Amtes wegen den Schlü-
sel besass, entwendet hatte. — Ein älteres Fraueli fand eines Tages,
seine Stube wäre viel schöner und wärmer mit einem Holzgetäfer.
Und in der Küche würde sich ein «Chuchigänterli» nicht übel
ausnehmen. In der Nähe hatten Truppen Holz aufgestapelt. Davon holte
das Fraueli jeweils in der Abenddämmerung auf einem Handkarren
das Nötige, und ihr geschickter Sohn täferte damit die Stube und
zimmerte ein «Chuchigänterli». Doch bei einer Kontrolle des
Holzbestandes wurde die Sache entdeckt, und das Fraueli musste vom
Militärgericht bestraft werden.

Die Beschimpfung von Wehrmännern durch Frauen kommt ziemlich

häufig vor.
Ein nicht seilen von Frauen begangenes Delikt ist die Mithilfe zur

Flucht von Internierten. So löst z. B. ein Mädchen ein Billett nach
Genf, bezahlt es und händigt es dem Internierten aus, dem es zur
Flucht verhelfen will. Noch besser: es ist vorgekommen, dass ein
Mädchen für Internierte den Taxi bestellt und bezahlt hat, und zwar
von Luzern bis Genf und sogar hin und zurück mitgefahren ist! Oft
umgangen wird auch jenes Verbot, laut welchem man Internierte
ohne Bewilligung nicht bei sich aufnehmen darf. Manche Frauen und
Mädchen halten sich nicht daran und nehmen z. B. Polen zu sich
nach Hause. Die Militärgerichte haben allen Grund, solche
Verfehlungen streng zu bestrafen. Denn erstens werden die Internierten

o o
dadurch zur Disziplinlosigkeit angehalten. Zweitens kommt es oft
vor, dass ein Internierter seine «Gönnerin» unter allen möglichen
Vorwänden um Geld angeht. So gab es Fälle, in welchen einfache
Mädchen einen Grossteil ihres Ersparten ohne Bedenken einem
verschwenderischen Burschen geopfert haben. Und drittens können die

Folgen dieser Verfehlungen in moralischer Hinsicht sehr schlimm
sein, besonders wenn es sich bei den Delinquentinnen um verheiratete
Frauen handelt, deren Männer vielleicht unterdessen im Militärdienst
stehen. Strafbar machen sich auch jene Frauen, welche für die
Internierten die «Briefträgerin» spielen, d. h. ihnen ihre Briefe bei der

Zivilpost aufgeben, um so die Kontrolle zu umgehen.
2. Eine zweite Kategorie von Frauen, welche in irgendeiner

Beziehung zu Militärgerichtsfällen stehen, umfasst alle jene, die als
Mithelferin zum Rechtsbruch von Soldaten indirekt am Delikt
mitbeteiligt sind. Ihre Mithilfe ist entweder bewusst (als Anstifterin)
oder mehr nur unbewusst, jedenfalls aber so, dass die Betreffenden
deswegen nicht vor Militärgericht belangt werden können. Zur
Erläuterung dieser zweiten Kategorie begann der Referent mit dem

umgekehrten Fall: Oft können Frauen und Mädchen durch ihren guten
Einfluss Delikte von Angehörigen der Armee verhindern. Beispiel:
Ein Soldat hat Urlaub. Er geniesst die schönen Stunden, die er bei
seiner Braut verbringt. Er findet aber den Urlaub viel zu kurz und
beginnt zu überlegen, ob er nicht einfach später aus dem Urlaub
zurückkehren könnte. Da aber weist ihn seine Braut ganz energisch auf
seine Soldatenpflicht hin und veranlasst ihn zum rechtzeitigen
Einrücken. Eine Frau, deren Mann im Aktivdienst steht, hat mit
mancherlei schweren Sorgen zu kämpfen, sei es wegen des Geschäftes,
sei es wegen der Kinder. Aber tapfer schlägt sie sich durch und schreibt
ihrem Manne keine Jammerepisteln in den Dienst, sondern frohe,
zuversichtliche Briefe. So kann sie ihn vor Unzufriedenheit und
Dienstüberdruss bewahren, in welchem Zustand gar mancher Wehrmann

zu strafbaren Handlungen hingerissen wird. Demgegenüber
stossen aber die Militärgerichte immer wieder auf Fälle, in denen sich
leider der schlechte Einfluss der Frau zeigt. Da war z. B. ein Soldat,
der unerlaubterweise und ohne Urlaubspass seinen Dienst verliess

Gut ....AUGEN
ist unbedingt Di. Nobels Augenwuaei NOBELLA. Zahlreiche
Dankschreiben bestätigen es Pflegen auch Sie Ihre Augen dam it 1

Nobella hilft müden, schwachen, überanstrengten Augen, beseitigt
Brennen und Entzündung und erhält die Augen klar, schon und frisch.
Preis Fr. 3.50 Prompter Versand

APOTHEKE ENGELMANN, Chillonstrasse <£5, ferrltet-Montreux

und heimreiste. Warum? Er hatte erfahren, dass seine Frau ihm
während seiner Abwesenheit nicht treu geblieben war und wollte nun
unbedingt heimgehen und sein bedrohtes Eheglück zu retten suchen.

Verschiedentlich kommt es vor, dass Frauen oder Mädchen die
Schuld tragen am zu späten Einrücken von Wehrmännern. In einem
Fall konnte ein Mädchen zweimal nacheinander unter falschen
Angaben seinem «Freund» Verlängerung des Urlaubs bis zum folgenden
Tage erwirken. Nachher kam die Sache natürlich aus, und der Soldat

wurde bestraft. Ein anderes Beispiel: Zwei Wache stehende
Soldaten Hessen sich wegen eines mit Mädchen vereinbarten Rendezvous

dazu verleiten, die Wache niederzulegen, bevor die Wachtab-
lösung eingetroffen war.

Was kann man tun, um solchen Fällen vorzubeugen, in denen
die Frau doch nicht vor Mililärstrafgericht bestraft werden kann?
Nach Auffassung des Referenten wirkt es sich psychisch überhaupt
nicht gut auf die Frau aus, wenn von ihr begangene Delikte vor
Militärgericht behandelt werden müssen. Die Frau muss aufmerksam
gemacht werden auf die Gefahr, die sie gewissermassen für die Armee
darstellt. Anderseits aber muss sie sich bewusst werden, wieviel sie
durch ihren guten Einfluss auf die Angehörigen der Armee, auf die
Männer überhaupt, wirken kann.

Zum Abschluss führte der Referent zwei Zitate an, die als
Antithesen zwei gegensätzliche Weltanschauungen in ihrer Auffassung
von der Frau charakterisieren. Nietzsche sagt: «Gehst du zur Frau,
vergiss die Peitsche nicht.» Demgegenüber jedoch P. Lippert: «Gehst
du zur Frau, vergiss die Mutter nicht.» Dass unsere Soldaten in der
Frau immer die Mutter sehen können, sei unser Ziel. T.M. Glulz.

Wie stellt sich der Hygieniker zur Pro-Infirmis-
Arheit

Es liegt im Interesse der allgemeinen Volksgesundheit, dass die
mit Gebrechen behafteten Menschen so früh wie möglich betreut werden

mit dem Ziele, Verschlimmerungen ihrer Leiden zu verhüten und
die Ausbreitung gewisser Erbkrankheiten prophylaktisch einzudämmen.

«Pro Infirmis» arbeitet unter dem Motto: «Wir kämpfen, indem
wir versuchen, das Leiden an der Wurzel zu fassen. Gründliche
Fürsorge ist immer auch Vorsorge!» Karteuspende Pro Infinnis,
Postcheckkonto in jedem Kanton. Sch.

Mitteilungen
der Grenz-Rotkreuz-Detachemente

Grenz-Rot-Kreuz-Det. 15 und Gz.-Terr. Det. Bs., Basel

Dienstag, 2. März, Vortrag von Dr. med. ä Wengen über eine
Ostfrontexpedition, im «Johanniterhof», punkt 20.00 Uhr. Wir hoffen,
dass niemand bei diesem interessanten und einmaligen Anlass fehl«.

Schweizerischer Samariterhund
Alliance suisse des Samaritains

Mitteilungen des Verbandssekretariates
Communications du Secretariat genera!

Cours de moniteurs ä Vevey

Nous avons l'avantage d'informer nos samaritains romands qu'un
cours de moniteurs aura lieu ä Vevey du 30 avril au 9 mai prochains,
avec examen preparatoire le 4 avril a. c. Les sections qui ont l'intention
d'y deleguer un candidat voudront bien s'annoncer prochainement au
Secretariat general ä Ölten.

A titre de renseignement, nous communiquons döjä maintenant
qu'un cours est envisage pour cet automne ä Fribourg. Les dates
exaetes seront publiees ulterieurement.
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